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 Veröffentlicht am 07.11.1973

Norm

AußStrG §16 BIII2g

KEG 1951 §12

Rechtssatz

Die Ansicht, daß im Wege des außerstreitigen Kraftloserklärungsverfahrens die Erneuerung einer Urkunde (hier

Sparbuch) nicht ausgesprochen werden kann, ist nicht o;enbar gesetzwidrig. Auch in der Ansicht, daß wegen der vom

Aussteller mitgeteilten Einlösung und Vernichtung der Urkunde (Sparbuch) nicht einmal eine Kraftloserklärung in

Betracht kommt, ist eine offenbare Gesetzwidrigkeit nicht zu erkennen.
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